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EDITORIAL

Sie sind ein neu gewählter Gemeinde-
rat, eine neue Burgerrätin, ein Korpo-
rationsrat oder seit neuestem eine 
Angestellte der öffentlichen Hand und 
sind neu auf der strategischen Ebene 
verantwortlich für einen dieser Wälder. 

Aber es fehlen Ihnen die Vorkenntnisse 
und ein Überblick über die Zusammen-
hänge dieses komplexen Ökosystems.

Aus disem Grund hat WaldSchweiz das 
vorliegende Handbuch erstellt. Es ist 
eine waldwirtschaftliche Basisdoku-
mentation für Verantwortungsträger 
und Waldeigentümer ohne forstliche 
Ausbildung. Damit können Sie sich 
rasch einen ersten Überblick über die 
Zusammenhänge und Aufgaben im 
Wald machen.  Es soll Sie kompakt in 
Ihren künftigen Aufgaben und Bemü-
hungen unterstützen und Ihnen ermög-
lichen, sich eine fundierte Meinung zu 
bilden und ihre übergeordnete Funktion 
wahrnehmen zu können. Wenn bei  
der Lektüre Ihr Interesse geweckt wird, 
und Sie mehr dazu wissen möchten, 
können Sie an einem der Weiter-
bildungsanlässe teilnehmen, die in 
Zukunft durch die kantonalen Waldwirt-
schaftsverbände durchgeführt werden.

Dem Wald und seinem Rohstoff Holz 
wird im Rahmen des globalen Wandels 
und des Klimaschutzes eine weit zent-
ralere Rolle zukommen. Die Komplex- 
ität der Thematiken und Problemstel-

Direktor WaldSchweiz

Bereichsleiter Wirtschaft und Wissen

lungen steigt. Hinzu kommen steigen- 
de Ansprüche bezüglich Freizeit, Er-
holung, Schutz, Biodiversität und der 
Nutzung des Premium-Rohstoffes  
und Bauträgers Holz.

Und damit wachsen unweigerlich auch 
die Anforderungen an Sie als Behörden-
vertreter und Waldeigentümer. 

Mit diesem Handbuch soll daher Grund-
lagenwissen vermittelt werden:

Zur Befähigung, Waldpolitik auf lokaler 
Ebene umzusetzen, zur Befähigung  
zur strategischen Führung und wirt- 
schaftlichem Denken und zur Aktivie-
rung der Waldeigentümer zur nach-
haltigen Waldbewirtschaftung, sowie 
Bereitstellung und Vermarktung viel-
fältiger Waldleistungen.

Neben diesem Handbuch wird auf  
www.waldschweiz.ch eine Behörden- 
box aufgebaut, in der alle Dokumente 
online abrufbar sind. 

Diese Box wird laufend ergänzt mit 
weiteren Informationen für Behörden-
mitglieder. Schauen Sie vorbei!

In diesem Sinne freuen wir uns als na-
tionaler Dachverband der Waldeigen-
tümer, Ihnen dieses neue Werkzeug 
zur Verfügung zu stellen, das mit der 
finanziellen Unterstützung des BAFU 
realisiert werden konnte. 

Wir wünschen Ihnen eine gute Lektü- 
re und danken Ihnen schon heute für  
Ihr Engagement zugunsten des  
Schweizer Waldes und zugunsten  
von Schweizer Holz.

Dr. Thomas Troger-Bumann

Paolo Camin

Ein Drittel der Schweizer Landesfläche ist bewaldet. 70 Prozent davon sind im Eigentum von  
rund 3’500 öffentlichen Waldeigentümern. Die restlichen 30 Prozent sind im Besitz von rund 
245'000 privaten Waldeigentümern. Dieser Wald will bewirtschaftet, gepflegt, unterhalten  
und verwaltet werden. Nur so kann eine nachhaltige Bewirtschaftung sichergestellt werden.
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BEHÖRDENMITGLIED

MEINE ROLLE ALS

Zwei Drittel des Schweizer Waldes gehören Bürger-,Burger-, 
Einheits- oder Einwohnergemeinden sowie Korporationen. Die 
für die Waldbewirtschaftung zuständigen Behördenmitglieder 
tragen eine grosse Verantwortung.

Sie legen die Strategie fest und kommunizieren sie. Sie arbei-
ten eng mit Betriebsleiterin und Betriebsleiter und Revierförs-
terin und Revierförster zusammen, um ihre Ziele gemeinsam 
zu erreichen.

Die Behördenmitglieder sorgen dafür, dass ihr Wald nachhal-
tig bewirtschaftet wird und die gewünschtenFunktionen auch 
in Zukunft erfüllen kann.

Die Fakten

Die Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer

Die Ziele
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Die Organisationsform bestimmt ihre 
Möglichkeiten, Rechte und Pflichten 
massgeblich. 

Überprüfen Sie die Organisationsform 
periodisch und passen Sie sie gegebe-
nenfalls an.

Mögliche Organisationsformen (vgl. 
Kapitel Forstbetrieb)

• Eigener Forstbetrieb 
 
• Zweckverband /  
    Forstbetriebsgesellschaft 
 
• Kopfbetrieb mit Einzelabrechnungen 

 

Grundsätzlich geniessen Sie als Wald-
eigentümerin oder Waldeigentümer in  
der Bewirtschaftung ihres Waldes  
grosse Freiheiten. 

Der Kanton kann Ihnen im Schutzwald 
oder entlang von Kantonsstrassen eine 
minimale Pflege vorschreiben. 

In Plänen, Verträgen und Leistungsver-
einbarungen bestimmen Sie  

gemeinsam mit Kanton, Gemeinde und 
anderen Akteuren die Leitplanken  
der Bewirtschaftung ihrer Wälder.  
 
Lesen und beachten Sie die geltenden 
Pläne, Verträge und Leistungsverein-
barungen und informieren Sie sich über 
deren Geltungsdauer.  
 
Bringen Sie sich bei Revisionen aktiv 
mit ein.

So ist Ihr Forstbetrieb effizient: 
 
• Er hat nicht mehr Leute angestellt           	
    als er sinnvoll, effizient und ganzjäh- 
    rig beschäftigen kann 
 
• Er besitzt nicht mehr Gebäude und  
    Maschinen, als er auslasten kann. 
 
• Er arbeitet mit dem besten  
     Verfahren.

• Er arbeitet mit anderen Betrieben,  
    Unternehmerinnen und Unterneh - 
    mern und Spezialistinnen und Spezia-     
    listen zusammen, wenn ihm Maschi- 
    nen oder Fachleute für das beste  
    Verfahren fehlen.

Lernen Sie Ihren Wald und Ihren Forstbetrieb kennen.  
Welches sind Ihre Stärken und Schwächen, welches die Chancen und Gefahren?

Tun Sie das Richtige.  
Entwickeln Sie eine Strategie. Konzentrieren Sie die Kräfte auf die Stärken und 
Chancen Ihres Waldes und Ihres Forstbetriebes. Setzen Sie kurzfristige, mittelfris-
tige und langfristige Ziele, kommunizieren Sie diese und handeln Sie danach.

Überlassen Sie die Umsetzung Ihrer Betriebsleiterin oder Ihrem Betriebsleiter.   
Er oder Sie braucht die nötigen Kompetenzen und Freiheiten um die Dinge  
richtig zu tun.

Wer sind wir?

Was machen wir?

Wie machen wir es?

MEINE AUFGABEN

ORGANISATIONSFORM PERIODISCH ÜBERPFÜFEN

WALDBEWIRTSCHAFTUNG PLANEN

Ziele setzen 
Strategie entwickeln
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Waldentwicklungsplan Betriebsplan Schlagplanung

WALDBEWIRTSCHAFTUNG PLANEN

VERTRÄGE ABSCHLIESSEN

LEISTUNGSVEREINBARUNGEN AUSHANDELN

VERKAUFEN UND ORGANISIEREN

Wirken Sie mit.  
In den meisten Kantonen legen kanto-
nale oder regionale Waldentwicklungs-
pläne die Funktionen und Ziele des 
Waldes räumlich fest. Öffentliche Wald-
eigentümerinnen und Waldeigentümer 
dürfen bei der Erstellung der Waldent-
wicklungspläne mitwirken. 

Holz  
Organisieren Sie den Verkauf ihres Holzes 
frühzeitig in Zusammenarbeit mit Ihrer 
Betriebsleiterin oder Ihrem Betriebsleiter 
und anderen Waldeigentümern. 

Arbeitsvertrag:   
Wenn Sie alleine oder mit anderen Wald-
eigentümerinnen und Waldeigentümern 
zusammen einen Forstbetrieb führen, 
sind Sie der Arbeitsgeber des Betriebs-
leiters oder der Betriebsleiterin und  
des Forstpersonals. 

Naturschutzmassnahmen:   
Besprechen Sie mit Gemeinde und  
Kanton, welche Massnahmen Ihr  
Forstbetrieb zugunsten des Natur-
schutzes für welche Entschädigung 
umsetzen möchte.

vgl. Kapitel Naturschutz im Wald 

Unternehmerverträge:   
Forstunternehmen führen auf Auftrag 
Eingriffe in Ihrem Wald aus. Sie verfü-
gen über oft Vollernter und Seilkran und 
können so das Personal eines Forstbe-
triebes sinnvoll ergänzen. 

Unternehmerverträge:   
Besprechen Sie mit Gemeinde und  
Kanton, welche Massnahmen Ihr  
Forstbetrieb zugunsten der Allgemein-
heit für welche Entschädigung umset-
zen möchte.

vgl. Kapitel Vielfältige Leistungen  
des Waldes 

Waldreservate:  
Besitzen Sie Wälder mit viel Totholz 
oder naturnahe Wälder an besonderen 
Standorten? Schliessen Sie mit Kan- 
ton oder Gemeinde einen Vertrag  
zu deren Schutz ab. 

Legen Sie Ziele und Massnahmen fest. 
Wirken Sie aktiv mit. Im Betriebsplan, 
der in vielen Kantonen obligatorisch ist, 
legen Sie für einen Zeithorizont von 10-
15 Jahren verbindlich fest, wie Sie Ihren 
Wald bewirtschaften. 

Weihnachtsbäume, Holzprodukte 
Verkaufen Sie Weihnachtsbäume oder 
Holzprodukte, welche Ihr Forstbetrieb 
anfertigt und knüpfen Sie Kontakte mit 
der Bevölkerung. 

Raus in den Wald. 
In den meisten Kantonen kann Ihr 
Revierförster oder Ihre Revierförsterin-
jedes Jahr planen, wo er oder sie wieviel 
Holz ernten möchte. Besprechen Sie 
das Schlagprogramm gemeinsam und 
nehmen Sie an der Begehung mit dem 
Kreisförster oder der Kreisförsterin teil. 

Waldspaziergänge und Arbeitstage 
Organisieren Sie Waldspaziergänge und 
Arbeitstage für die Bevölkerung und 
sensibilisieren Sie sie so für den Wald  
und seine Funktionen. 
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ZUSAMMENARBEIT

DIESER ORDNER

Wenn Sie ihren Forstbetrieb mit anderen Waldeigentümern gemeinsam führen, erfüllen Sie Ihre Aufgaben meist gemein- 
sam mit VertreterInnen der anderen Waldeigentümer, beispielsweise in einer Forstbetriebskommission oder dem Vorstand 
einer Korporation. Profitieren Sie von vielfältigen Meinungen und Ideen aber einigen Sie sich auf eine gemeinsame  
Strategie, die sie periodisch überprüfen. Ziehen Sie am selben Strick.

01  Der Wald und seine Eigentümer

04   Der Forstbetrieb

07  Schutzwald

10  Waldberufe

02  Rechte und Pflichten - Waldpolitik

05   Holzproduktion

08   Vielfältige Leistungen des Waldes

11  Öffentlichkeitsarbeit

03   Bund und Kantone

06   Naturschutz im Wald

09   Waldschutz

Arbeiten Sie eng mit Ihrer Betriebsleite-
rin oder Ihrem Revierförster zusammen. 
Lassen Sie sich von ihm oder ihr erklä-
ren, mit welchen Massnahmen er oder 
sie ihre strategischen Ziele erreichen 
will. Seien Sie offen für ihre Ideen. Brin-
gen Sie auch Ihre eigenen Ideen ein und 
diskutieren Sie sie gemeinsam. 

Besprechen Sie wichtige Änderungen 
und Entscheide, welche den Wald  
betreffen, mit Ihren Kolleginnen und 
Kollegen der zuständigen Gremien.

Zu Beginn jedes Kapitels steht ein Einstiegsdokument. Es bietet einen Überblick über die zentralen Inhalte des Kapitels.  
Auf jedes Einstiegsdokument folgt eine Inhaltsübersicht. Sie listet die nachfolgend eingeordneten Dokumente der  
jeweiligen Kapitel auf. Die Inhalte der Kapitel sind eine Sammlung bestehender Unterlagen diverser Autoren: Bundesamt  
für Umwelt, WaldSchweiz und Mitgliederverbände, Forschungseinrichtungen, Kantonsforstämter, etc.

Vom Kanton erhalten Sie für zahlreiche 
Leistungen finanzielle Beiträge. In vie-
len Kantonen ist die Kreisförsterin oder 
der Kreisförster ihre Ansprechsperson 
vom kantonalen Amt für Wald. Sie oder 
er ist auch für diverse (Ausnahme-) 
bewilligungen zuständig.

Engagieren Sie sich im regionalen oder 
kantonalen Waldeigentümerverband 
und machen Sie sich in der Öffentlich-
keit und der Politik für den Wald und die 
Leistungen seiner Eigentümerinnen 
und Eigentümer stark.

Vereinbaren Sie mit der Einwohnerge-
meinde Ihre gewünschten Waldleist- 
ungen für die Öffentlichkeit und han- 
deln sie angemessene Entschädi- 
gungen aus. 

Forstingenieurbüros können in Ihrem 
Auftrag den Betriebsplan für Ihren 
Forstbetrieb verfassen, Ihnen bei Re- 
organisationen beratend zur Seite 
stehen, Ihre Projekte planen und Sie im 
Bereich Naturschutz und Öffentlich-
keitsarbeit unterstützen.

Betriebsleiter / Betriebsleiterin  
Revierförster / Revierförsterin

Ratskolleginnen und  
Ratskollegen

Kanton

Waldeigentümerverbände

Einwohnergemeinde

Forstingenieurbüros

Online-Version Die Verfasser

Der Waldordner ist auch digital unter 
waldschweiz.ch aufrufbar. WaldSchweiz 
und seine Mitgliederverbände führen  
die digitalen Versionen laufend nach.

WaldSchweiz hat die Einstiegsdoku-
mente verfasst und schweizweite In- 
halte eingefügt. Die Mitgliederverbände 
ergänzen kantonale Inhalte.
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SEINE EIGENTÜMER

DER SCHWEIZER WALD UND

Der Wald bedeckt einen Drittel der Schweizer Landesfläche. 
Dies entspricht einer Fläche von 40 x 40 Meter pro Einwoh-
ner, worauf im Durchschnitt 65 Bäume stehen. Die heimische 
Wald- und Holzwirtschaft bietet knapp 100‘000 Leuten einen 
Arbeitsplatz, inklusive Ausbildungsplätzen. 

Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer organisieren sich 
auf verschiedenen Ebenen. Eine zwecksmässige Organisati-
on erlaubt eine effizientere Waldbewirtschaftung, von der Pla-
nung über auszuführende Massnahmen bis hin zur Kontrolle. 
Dies betrifft alle Waldfunktionen und die dafür ausgeführten 
Arbeiten.

Die Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer kümmern sich 
aktiv um ihren Wald. Dabei bewirtschaften sie diesen nach-
haltig und sorgen für die langfristige Erhaltung aller relevan-
ten Waldfunktionen. 

Die Fakten

Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer

Die Ziele

01



ZAHLENWALD

40 x 40

42%
100'000

CHF 300 Mio.

CHF 380 Mio.

CHF 300/Hektare

1500

65

40%

Meter Wald kommen auf 
jeden Menschen in der 
Schweiz. Wald bedeckt 1/3 
der Landesfläche.

Aller Grundwasserschutz-
zonen befinden sich im 
Wald – unsere kostbare 
Trinkwasserquelle.

Arbeitsplätze bietet die 
Wald- und Holzwirtschaft.
Davon viele Ausbildungs-
plätze.

Alle 3 Sekunden wächst 
im Schweizer Wald 1 Ku-
bikmeter Holz nach. Jähr-
lich ergibt das 10 Mio. m�.

Dabei werden 2.5 Mio. t 
Kohlenstoff gebunden (= 
10 Mio. t CO�) Dies würde 
CO� -Emissionszertifikaten 
im Wert von jährlich CHF 
300 Mio. entsprechen.

4.5 Mio. m³ Holz werden 
jährlich im Schweizer Wald 
geerntet. Dies entspricht 
einem Marktwert von 
mehr als CHF 380 Mio.

Je Hektare Wald wächst 
jedes Jahr Holz im Wert 
von ca. CHF 300.

Jahre Alt sind die ältesten 
Bäume der Schweiz. Be-
sonders alt werden Eiben, 
Lärchen und Arven.

Bäume pro Person stehen 
im Schweizer Wald – über 
500 Millionen insgesamt.

Der Schweizer Pflanzen 
und Tiere kommen im 
Wald vor – Hotspot der 
Biodiversität.

Der Wald und seine Eigentümer | 2waldschweiz.ch



WEM GEHÖRT DER WALD
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Organisation

Für eine effektive und effiziente Ver-
tretung der Interessen der Waldeigentü-
merinnen und Waldeigentümer ist eine 
gewisse Bündelung bzw. ein  Zusam-
menschluss der einzelnen Waldeigen-
tümer von Vorteil. So ist das Netzwerk 
von WaldSchweiz, dem nationalen Ver-
band der Waldeigentümer, mit seinen 
22 (von 23) Regional und Kantonalver-
bänden entstanden. 

Alle Waldbesitzer der Schweiz und des 
Fürstentums Liechtenstein können 
sich einem regionalen und/oder kan-
tonalen Verband anschliessen. Einige 
grössere Waldeigentümer sind sogar 
Einzelmitglied beim Schweizerischen 
Dachverband der Waldeigentümer 
WaldSchweiz. 

Im Laufe der Zeit haben sich in der 
Schweiz diverse Organisationsformen 
und -stufen entwickelt. Grundsätzlich 
sind die meisten Interessenverbände 
im Forstbereich klassische Vereine; für 
spezielle Aufgabenbereiche (z. B. Holz-
vermarktung) haben sich aber auch 
andere Kooperationsformen wie zum 
Beispiel Aktiengesellschaften etabliert.

Der Wald ist ein Multitalent

Der Wald wird von seinen Eigentümern 
nachhaltig bewirtschaftet und gezielt 
gepflegt, sodass er alle von der  
Gesellschaft erwarteten Funktionen 
erfüllen kann. Der Wald ist ein Roh-
stofflieferant, aber noch viel, viel mehr. 
Massnahmen zur Erhaltung der unter-
schiedlichen, wertvollen Nichtholz-

Waldleistungen lassen sich allerdings 
kaum mehr über den Holzverkauf finan-
zieren und müssen anderweitig in Wert 
gesetzt werden (vgl. Kapitel Verschie-
dene Leistungen des Waldes) 

Deshalb sollten die Eigentümer für  
diese Leistungen zusätzlich entschä-
digt werden – damit die Rechnung  
für alle aufgeht.
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Es gibt schweizweit etwa 250'000 Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer, viele private 
Kleinwaldbesitzer, Bürgergemeinden und Korporationen sowie Gemeinden, Kantone und Bund. 
Die Besitzverhältnisse unterscheiden sich von Kanton zu Kanton erheblich: in den Kantonen 
Luzern und Appenzell Ausserrhoden sind über 70% des Waldes in Privatbesitz, während es im 
Wallis und Obwalden nur gerade 9% sind.

31.2% 40.4% 28.4%

Private Waldeigentümerin -

nen und Waldeigentümer

Korporationen  
Bürgergemeinden

Einwohnergemeinden  
Kantone/Bund

waldschweiz.ch



WaldSchweiz ist der Dachverband der 
schweizer Waldeigentümerinnen und 
Waldeigentümer. Die Kernaufgabe 
von WaldSchweiz  ist es, sich für die 
Interessen seiner Mitglieder einzuset-
zen. Insbesondere Anliegen, welche die 
Waldeigentümer regions- und kantons-
übergreifend  beschäftigen, liegen  
im Aufgabenfeld des nationalen Wald-
eigentümerverbandes. 

So setzt WaldSchweiz seine Schwer-
punkte denn auch auf folgend darge-
stellte Bereiche:

Die Bruttowertschöpfung der Schweizer 
Wald- und Holzwirtschaft liegt bei CHF 
4.5 Mrd. pro Jahr. 

Der jährliche Holzverbrauch der 
Schweiz liegt inkl. Import-Holz bei  
fast 11 Mio. m�. 

Ohne den Wald zu übernutzen, könnten 
im Inland jährlich 7 – 8 Mio. m� ge- 
erntet werden .

Aktuell werden nur ca. 4.5 Mio. m� 
Holz geerntet.

Rund die Hälfte des Waldes hat eine 
Schutzwirkung gegen Naturgefahren.  
Diese Eindämmung von Naturgefahren 
hat einen volkswirtschaftlichen Wert  
von CHF 4 Mrd. pro Jahr.

40% des Trinkwassers stammen aus 
dem Wald. Durch die natürliche  
Wasserfilterwirkung des Waldes wer-
den etwa CHF 80 Mio. Aufbereit- 
ungskosten gespart. 

WALDWERT

WALDSCHWEIZ UND KANTONALE WALDEIGENTÜMERVERBÄNDE

4.5 Mrd./Jahr Bruttowertschöpfung

11 Mio. m� /Jahr Holzverbrauch

7 - 8 Mio. m� /Jahr mögliche Holzernte

4.5 Mio. m� /Jahr tatsächliche Holzernte

50 % des Waldes hat eine Schutzwirkung

40% des Trinkwassers stammt aus dem Wald

Kantonale Waldeigentümer -
verbände

Kantonale Waldeigentümerverbände 
sind Zusammenschlüsse der Wald-
eigentümerinnen und Waldeigentü-
mer. Je nach Struktur setzen sie sich 
aus Einzelmitgliedern oder aus den 
verschiedenen regionalen Verbänden 

zusammen. 22 der 23 kantonalen Wald- 
wirtschaftsverbände sind Mitglied des 
nationalen Dachverbands WaldSchweiz 
und tragen mit ihren Beiträgen dessen 
Aktivitäten (z. B. Interessenvertretung) 
auf nationaler Ebene. Die kantonalen 
Verbände setzen sich u.a. in folgenden 
Bereichen ein:

Der Wald und seine Eigentümer | 4

Politische Interessenvertretung im 
Parlament

Professionelle Aus- und Weiterbil-
dung der Forstfachleute

Unterstützung der Forstbetriebe 
durch Beratung / Softwareprodukte

Unterstützung der Waldeigentümer 
bei der Vermarktung der Holzpro-
dukte und anderer Waldleistungen

Information der Branche u. a. durch 
«WALD & HOLZ» und «LA FORÊT»

Interessenvertretung und Zusam-
menarbeit bei/mit Bundesämtern, 
Hochschulen, Forschungsinsti-
tuten, anderen Verbänden und 
vielen mehr

Information der Mitglieder

Interessenvertretung

Öffentlichkeitsarbeit

Waldpolitik

Holzabsatzförderung

Zertifizierung

waldschweiz.ch
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Der Schweizer Wald und seine Flächen sind geschützt. Ge-
setze und Verordnungen schützen sie vor baulichen Ein-
griffen, Verkehr, nicht standortgerechten Pflanzen sowie vor  
illegalen Nutzungen.

Die Eigentümerinnen und Eigentümer bestimmen, wie sie 
ihren Wald bewirtschaften. Wenn sie Bäume fällen, Grossan-
lässe durchführen oder nicht-forstliche Kleinbauten errichten 
möchten, müssen sie Bewilligungen einholen. Als Eigentümer 
von Wald und Werken sind sie für gewisse Schäden haftbar.

Die Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer organisieren 
sich in Verbänden. Gemeinsam mit gleichgesinnten Organi-
sationen machen sie sich in der Politik für den Wald und die 
Abgeltung ihrer Leistungen stark.

Die Fakten

Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer

Die Ziele

RECHTE UND PFLICHTEN IM WALD
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